
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/3/4 4Ob583/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1980

Norm

ABGB §880a C

ABGB §1324

ABGB §1346 B

SchG Art3

Scheckkartenbedingungen allg

Rechtssatz

Grobe Fahrlässigkeit des Nehmers von fünfzig Scheckkarten - Schecks (S 124000,--), da das Ungewöhnliche des

Geschäftes jedenfalls eine dringlichen Anlaß für weitere Nachforschungen ergibt, zumal ein Nachteil für die

garantierende Bank in einem solchen Fall als durchaus wahrscheinlich vorhersehbar ist.
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